
 
Satzung der Gemeinde Denklingen als Geschäftsordnung des Gemeinderats 

und zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts 

Der Gemeinderat der Gemeinde Denklingen gibt sich aufgrund des Art. 45 Abs. 1 der 
Gemeindeordnung (GO) für den Freistaat Bayern folgende Geschäftsordnung und er-
lässt diese neben Regelungen von Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts 
aufgrund von Art. 20 a, 23, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 95 und 103 GO als 

Satzung: 
A. Die Gemeindeorgane und ihre Aufgaben 

I. Der Gemeinderat 
§ 1  

Zusammensetzung des Gemeinderats 
Der Gemeinderat besteht aus dem ersten Bürgermeister und 14 ehrenamtlichen Mit-
gliedern. Der erste Bürgermeister ist Beamter auf Zeit. Der zweite und gegebenen-
falls der dritte Bürgermeister ist Ehrenbeamter. 

§ 2  
Zuständigkeit im Allgemeinen 

Der Gemeinderat beschließt über alle Angelegenheiten des eigenen und übertrage-
nen Wirkungskreises, soweit sie nicht in die Zuständigkeit des ersten Bürgermeisters 
fallen. 

§ 3  
Ausschließlicher Aufgabenbereich 

Der Gemeinderat ist insbesondere für folgende Angelegenheiten ausschließlich zu-
ständig:  

1. die Beschlussfassung zu Bestands- oder Gebietsänderungen der Ge-
meinde und zu Änderungen des Namens der Gemeinde oder eines 
Gemeindeteils (Art. 2 und 11 GO), 

2. die Verleihung und die Aberkennung des Ehrenbürgerrechts (Art. 16 
GO), 

3. die Bildung und die Zusammensetzung der Ausschüsse sowie die Zu-
teilung der Aufgaben an diese (Art. 32, 33 GO), 

4. die Aufstellung von Richtlinien für laufende Angelegenheiten nach Art. 
37 Abs. 1 Satz 2 GO, 

5. die Verteilung der Geschäfte unter die Gemeinderatsmitglieder (Art. 46 
Abs. 1 Satz 2 GO), 

6. die Wahlen (Art. 51 Abs. 3 und 4 GO), 
7. die Beschlussfassung über Angelegenheiten, zu deren Erledigung die 

Gemeinde der Genehmigung bedarf, soweit nicht Art. 43 Abs. 1 Satz 2 
GO Anwendung findet, 

8. den Erlass, die Änderung und die Aufhebung von Satzungen und Ver-
ordnungen; ausgenommen alle Bebauungspläne ab dem Zeitpunkt 
nach dem Aufstellungsbeschluss durch den Gemeinderat und alle 



sonstigen Satzungen nach den Vorschriften des Ersten Kapitels des 
Baugesetzbuchs sowie alle örtlichen Bauvorschriften im Sinn des Art. 
91 BayBO, auch in den Fällen des Art. 91 Abs. 3 BayBO, 

9. die Beschlussfassung über die allgemeine Regelung der Bezüge der 
Gemeindebediensteten und über beamten-, besoldungs-, versorgungs- 
und disziplinarrechtliche Angelegenheiten der Bürgermeister und der 
berufsmäßigen Gemeinderatsmitglieder, soweit nicht das Gesetz über 
kommunale Wahlbeamte oder die Bayerische Disziplinarordnung etwas 
anderes bestimmen, 

10. die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und über die Nach-
tragshaushaltssatzungen (Art. 65 und 68 GO), 

11. die Beschlussfassung über den Finanzplan (Art. 70 GO), 
12. die Feststellung der Jahresrechnung und der Jahresabschlüsse der Ei-

genbetriebe und der Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungs-
wesen sowie die Beschlussfassung über die Entlastung (Art. 102 GO), 

13. die Entscheidungen im Sinne von Art. 96 Satz 1 GO über gemeindliche 
Unternehmen, 

14. die hinsichtlich der Eigenbetriebe dem Gemeinderat im Übrigen gesetz-
lich vorbehaltenen Angelegenheiten (Art. 88 GO), 

15. die Bestellung und die Abberufung des Leiters des Rechnungsprü-
fungsamts sowie seines Stellvertreters (Art. 104 Abs. 3 GO), 

§ 4  
Sonstige dem Gemeinderat vorbehaltene Angelegenheiten 

Der Gemeinderat behält sich weiter die Beschlussfassung über folgende Angelegen-
heiten vor: 

1. Entscheidung über die Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens  (Art. 18 a 
Abs. 8 GO) und die Durchführung eines Bürgerentscheids  (Art. 18 a 
Abs. 2, Abs. 8 GO),  

2. allgemeine Festsetzung von Gebühren, Tarifen und Entgelten,  
3. Entscheidung über Ernennung, Beförderung, Abordnung, Versetzung, 

Ruhestandsversetzung und Entlassung der Beamten ab Besoldungs-
gruppe A 9, gehobener Dienst und die Entscheidung über Einstellung, 
Höhergruppierung und Entlassung der vergleichbaren Angestellten, 

4. Beschlussfassung über die Beteiligung an Zweckverbänden und, so-
weit hoheitliche Befugnisse übertragen werden, über den Abschluss 
von Zweckvereinbarungen, 

5. grundsätzliche Angelegenheiten gemeindlicher Planungen, z.B. der 
Bauleitplanung, der Ortsplanung, der Landschaftsplanung und der 
Landesplanung, und gemeindeübergreifender Planungen und Projekte,  

6. Namensgebung für Straßen, Schulen und sonstige öffentliche Einrich-
tungen,  

7. Vorschlag, Entsendung und Abberufung von Vertretern der Gemeinde 
in andere Organisationen und Einrichtungen, 



8. Beschlussfassung über die Vereinbarung einer kommunalen Partner-
schaft. 

§ 5  
Rechtsstellung der Gemeinderatsmitglieder 

(1) Gemeinderatsmitglieder üben ihre Tätigkeit nach ihrer freien, nur durch die 
Rücksicht auf das öffentliche Wohl bestimmten Überzeugung aus und sind an 
Aufträge nicht gebunden. 

(2) Für die allgemeine Rechtsstellung der Gemeinderatsmitglieder (Teilnahme-
pflicht, Sorgfalts- und Verschwiegenheitspflicht, Geheimhaltungspflicht, Aus-
schluss wegen persönlicher Beteiligung, Geltendmachung von Ansprüchen 
Dritter, Ablehnung, Niederschlagung und Verlust des Amtes) gelten die Art. 48 
Abs. 1, 20 Abs. 1 mit 3, 56 a, 49, 50, 19, 48 Abs. 3 GO sowie Art. 47 bis Art. 
49 Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz. 

(3) Die ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder erhalten für ihre Tätigkeit als Ent-
schädigung ein Sitzungsgeld von je 20 € für die notwendige Teilnahme an Sit-
zungen des Gemeinderates oder eines Ausschusses. Gemeinderatsmitglie-
der, die Arbeiter oder Angestellte sind, haben außerdem Anspruch auf Ersatz 
des nachgewiesenen Verdienstausfalles. Selbständig Tätige erhalten eine 
Pauschalentschädigung von 25 € je volle Stunde für den Verdienstausfall, der 
durch Zeitversäumnis in ihrer beruflichen Tätigkeit entstanden ist. Sonstige 
Gemeinderatsmitglieder, denen im beruflichen oder häuslichen Bereich ein 
Nachteil entsteht, der in der Regel nur durch das Nachholen versäumter Ar-
beit oder die Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen werden kann, er-
halten eine Pauschalentschädigung von 25 € je volle Stunde. Die Ersatzleis-
tungen nach den Sätzen 2 bis 4 werden nur auf Antrag gewährt. Die ehren-
amtlichen Gemeinderatsmitglieder erhalten für auswärtige Tätigkeit Reisekos-
ten und Tagegelder nach den Sätzen der Stufe A des Bayerischen Reisekos-
tengesetzes. Gemeinderatsmitglieder, die ihre Anlagen zur Sitzungsladung 
per Email erhalten wollen, erhalten pro Kalenderjahr eine Technikpauschale in 
Höhe von 100 Euro. Falls die Mitgliedschaft nicht ein volles Kalenderjahr um-
fasst, wird die Pauschale zeitanteilig nach Monaten ausbezahlt, wobei auf vol-
le Monate aufgerundet wird. 

(4) Die Tätigkeit der ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder erstreckt sich auf 
die Mitwirkung bei den Beratungen und Entscheidungen des Gemeinderates 
und seiner Ausschüsse. Außerdem kann der Gemeinderat zur Vorbereitung 
seiner Entscheidungen durch besonderen Beschluss einzelnen seiner Mitglie-
der bestimmte Aufgabengebiete (Referate) zur Bearbeitung zuteilen und sie 
insoweit mit der Überwachung der gemeindlichen Verwaltungstätigkeit be-
trauen (Art. 46 Abs. 1 Satz 2, Art. 30 Abs. 3 GO). 

(5) Zur Ausübung von Verwaltungsbefugnissen sind Gemeinderatsmitglieder nur 
berechtigt, soweit Ihnen der erste Bürgermeister im Rahmen der Geschäfts-
verteilung nach Anhörung der weiteren Bürgermeister einzelne seiner Befug-
nisse (§§ 10 bis 15) überträgt (Art. 39 Abs. 2 GO). 

(6) Gemeinderatsmitglieder haben, soweit sie eine Tätigkeit nach Abs. 4 oder 5 
ausüben, ein Recht auf Akteneinsicht, sonst nur, wenn Sie vom Gemeinderat 
mit der Einsichtnahme beauftragt werden. Das Verlangen zur Akteneinsicht ist 
gegenüber dem ersten Bürgermeister geltend zu machen. 



§ 6  
Fraktionen, Ausschussgemeinschaften 

(1) Gemeinderatsmitglieder können sich zur Erreichung gemeinsamer Ziele zu 
Fraktionen zusammenschließen. Eine Fraktion muss mindestens 3 Mitglieder 
haben. Die Bildung und Bezeichnung der Fraktion sowie deren Vorsitzende 
und ihre Stellvertreter sind dem ersten Bürgermeister mitzuteilen; dieser un-
terrichtet den Gemeinderat. 

(2) Einzelne Gemeinderatsmitglieder und kleine Gruppen, die aufgrund ihrer ei-
genen Stärke keine Vertretung in den Ausschüssen erreichen würden, können 
sich zur Entsendung gemeinsamer Vertreter in die Ausschüsse zusammen-
schließen (Ausschussgemeinschaften; Art. 33 Abs. 1 Satz 5 GO). Absatz 1 
Satz 3 gilt entsprechend. 

II. Die Ausschüsse 
§ 7  

Bildung, Auflösung 
(1) In den Ausschüssen sind die den Gemeinderat bildenden Fraktionen und 

Gruppen unter Berücksichtigung von Ausschussgemeinschaften gemäß ihren 
Vorschlägen nach dem Verhältnis ihrer Stärke vertreten (Art. 33 Abs. 1 GO). 
Die Sitze werden nach dem Verfahren Hare-Niemayer verteilt; haben Fraktio-
nen oder Gruppen wegen gleicher Teilungszahl den gleichen Anspruch auf 
einen Ausschusssitz, so entscheidet das Los. Wird durch den Austritt oder 
Übertritt von Gemeinderatsmitgliedern das ursprüngliche Stärkeverhältnis der 
im Gemeinderat vertretenen Fraktionen und Gruppen verändert, so sind diese 
Änderungen nach Satz 2 Halbsatz 1 auszugleichen; haben danach Fraktionen 
und Gruppen, bei denen Veränderungen eingetreten sind, wegen gleicher Tei-
lungszahl den gleichen Anspruch auf einen Ausschusssitz, so entscheidet das 
Los.  

(2) Die Ausschüsse sind ausschließlich vorberatend tätig. Sie können keine ver-
bindlichen Entscheidungen für die Gemeinde treffen; ihre Aufgabe erschöpft 
sich darin, die ihnen übertragenen Gegenstände für die Beratung in der Voll-
versammlung des Gemeinderates vorzubereiten und einen Beschlussvor-
schlag zu unterbreiten. Berührt eine Angelegenheit das Arbeitsgebiet mehre-
rer Ausschüsse, so können diese zu gemeinsamen Sitzungen zusammentre-
ten. Die Berichterstattung im Gemeinderat (vgl. § 26 Abs. 3 dieser Satzung) 
kann im Einzelfall vom ersten Bürgermeister einem Ausschussmitglied über-
tragen werden. 

(3) Für jedes Ausschussmitglied wird für den Fall seiner Verhinderung ein Stell-
vertreter namentlich bestellt.  

(4) Den Vorsitz in den Ausschüssen führt der erste Bürgermeister, einer seiner 
Stellvertreter oder ein vom Gemeinderat bestimmtes Gemeinderatsmitglied 
(Art. 33 Abs. 2 GO). Den Vorsitz im Rechnungsprüfungsausschuss führt ein 
vom Gemeinderat bestimmtes Ausschussmitglied (Art. 103 Abs. 2 GO). 

(5) Der Gemeinderat kann Ausschüsse jederzeit auflösen (Art. 32 Abs. 5 GO). 
§ 8  

Art, Zahl und Zusammensetzung 



Der Gemeinderat bestellt zur Mitwirkung bei der Erledigung seiner Aufgaben folgen-
de ständige Ausschüsse: 

1. den Bau- und Umweltausschuss, bestehend aus dem ersten Bürger-
meister als Vorsitzenden und drei ehrenamtlichen Gemeinderatsmit-
gliedern, 

2. den Hauptverwaltungsausschuss, bestehend aus dem ersten Bürger-
meister als Vorsitzenden und drei ehrenamtlichen Gemeinderatsmit-
gliedern, 

3. den Rechnungsprüfungsausschuss, bestehend aus einem ehrenamtli-
chen Gemeinderatsmitglied als Vorsitzenden und zwei ehrenamtlichen 
Gemeinderatsmitgliedern; den Vorsitzenden bestimmt der Gemeinde-
rat. 

§ 9  
Aufgaben 

Die Ausschüsse haben im Einzelnen folgende Aufgabenbereiche: 
1. Bau- und Umweltausschuss:  

a) Angelegenheiten des Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesens, 
des Straßen-, Brücken- und Kanalbaus, der Ortsplanung, der 
Beschaffung von Baugelände, Straßengrundabtretungen  

b) Vollzug des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes und des 
Straßenverkehrsrechts 

c) Grundstücksangelegenheiten der Gemeinde einschließlich Aus-
übung von Vorkaufsrechten  

d) Angelegenheiten des Natur- und Umweltschutzes einschließlich 
Verfahren zur Umweltverträglichkeitsprüfung 

e) Angelegenheiten der Land- und Forstwirtschaft 
2. Hauptverwaltungsausschuss: 

 
Angelegenheiten der allgemeinen Verwaltung, des Gewerbewesens, 
der öffentlichen Ordnung, der Sicherheit in den Jugendeinrichtungen 
(Schule und Kindergarten), des Gesundheitswesens, der Kultur- und 
Gemeinschaftspflege, der Erwachsenenbildung und der Jugendpflege, 
der öffentlichen Einrichtungen, soweit nicht dem Bauausschuss über-
tragen, der Wirtschaftsförderung (einschließlich Angelegenheiten des 
Fremdenverkehrs), ohne Finanz-, Personal- und Bauangelegenheiten. 

3. Rechnungsprüfungsausschuss: 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss prüft die Jahresrechnung (örtliche 
Rechnungsprüfung, Art. 103 Abs. 1 GO). 

III. Der erste Bürgermeister 
1. Aufgaben 

§ 10  
Vorsitz im Gemeinderat 



(1) Der erste Bürgermeister führt den Vorsitz im Gemeinderat (Art. 36 GO). Er be-
reitet die Beratungsgegenstände vor und beruft die Sitzungen ein (Art. 46 Abs. 
2 GO). In den Sitzungen leitet er die Beratung und die Abstimmung, handhabt 
die Ordnung und übt das Hausrecht aus (Art. 53 Abs. 1 GO). 

(2) Hält der erste Bürgermeister Entscheidungen des Gemeinderats für rechts-
widrig, verständigt er den Gemeinderat von seiner Auffassung und setzt den 
Vollzug vorläufig aus. Wird die Entscheidung aufrechterhalten, führt er die 
Entscheidung der Rechtsaufsichtsbehörde herbei (Art. 59 Abs. 2 GO). 

§ 11  
Leiter der Gemeindeverwaltung, Allgemeines 

(1) Der erste Bürgermeister leitet und verteilt im Rahmen der Geschäftsordnung 
die Geschäfte (Art. 46 Abs. 1 GO). Er kann dabei einzelne seiner Befugnisse 
den weiteren Bürgermeistern, nach deren Anhörung auch einem Gemeinde-
ratsmitglied und in den Angelegenheiten der laufenden Verwaltung Bedienste-
ten der Gemeinde übertragen (Art. 39 Abs. 2 GO). Zur Übertragung von Be-
fugnissen auf Bedienstete im Sinne des Art. 39 Abs. 2 Halbsatz 2 GO wird die 
Zustimmung des Gemeinderats hiermit allgemein erteilt. Geschäftsverteilung 
und Befugnisregelung sollen übereinstimmen. 

(2) Der erste Bürgermeister vollzieht die Beschlüsse des Gemeinderats (Art. 36 
GO). Über Hinderungsgründe unterrichtet er den Gemeinderat unverzüglich. 

(3) Der erste Bürgermeister führt die Dienstaufsicht über die Beamten, Angestell-
ten und Arbeiter der Gemeinde und übt die Befugnisse des Dienstvorgesetz-
ten gegenüber den Gemeindebeamten aus (Art 37 Abs. 4, Art. 43 Abs. 3 GO). 

(4) Der erste Bürgermeister hat die weiteren Bürgermeister schriftlich besonders 
zu verpflichten, alle Angelegenheiten geheim zu halten, die im Interesse der 
Sicherheit und anderer wichtiger Belange der Bundesrepublik und eines ihrer 
Länder Unbefugten nicht bekannt werden dürfen. In gleicher Weise hat der 
erste Bürgermeister Gemeinderatsmitglieder und Gemeindebedienstete zu 
verpflichten, bevor sie mit solchen Angelegenheiten befasst werden. 

§ 12  
Einzelne Aufgaben 

(1) Der erste Bürgermeister erledigt in eigener Zuständigkeit 
1. die laufenden Angelegenheiten, die für die Gemeinde keine grundsätz-

liche Bedeutung haben und erheblichen Verpflichtungen erwarten las-
sen, 

2. die der Gemeinde durch ein Bundesgesetz oder aufgrund eines Bun-
desgesetzes übertragenen hoheitlichen Aufgaben in Angelegenheiten 
der Verteidigung einschließlich des Wehrersatzwesens und des Schut-
zes der Zivilbevölkerung, soweit nicht für haushalts- oder personal-
rechtliche Entscheidungen der Gemeinderat zuständig ist, 

3. die Angelegenheiten, die im Interesse der Sicherheit der Bundesrepub-
lik oder eines ihrer Länder geheim zu halten sind, 

4. die ihm vom Gemeinderat nach Art. 37 Abs. 2 Satz 1 GO übertragenen 
Angelegenheiten, 



5. die Entscheidungen über die Ernennung, Beförderung, Abordnung, 
Versetzung oder Ruhestandsversetzung von Beamten des einfachen 
und des mittleren Dienstes sowie die Entscheidung über die Einstel-
lung, Höhergruppierung und Entlassung von vergleichbaren Angestell-
ten und von Arbeitern, 

6. dringliche Anordnungen und unaufschiebbare Geschäfte (Art. 37 Abs. 
3 GO). 

(2) Zu den Aufgaben des ersten Bürgermeisters gehören insbesondere auch: 
1. in Personalangelegenheiten 

a) der Vollzug zwingender gesetzlicher oder tarifrechtlicher Vor-
schriften, 

b) die Genehmigung von Nebentätigkeiten,  
c) die Befugnisse als Oberste Dienstbehörde im Reisekostenrecht. 

2. in Haushalts- und Finanzangelegenheiten: 
a) die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln im Vollzug zwingender 

Rechtsvorschriften und im Rahmen von Richtlinien des Gemein-
derats, in denen die Leistungen nach Voraussetzung und Höhe 
festgelegt sind; im Übrigen bis zu einem Betrag von 5.000 € im 
Einzelfall, 

b) der Erlass, die Niederschlagung, die Stundung und die Ausset-
zung der Vollziehung von Abgaben, insbesondere von Steuern, 
Beiträgen und Gebühren sowie von sonstigen Forderungen bis 
zu folgenden Beträgen im Einzelfall:  

� Erlass  ................................................................1.000 € 

� Niederschlagung  ............................................5.000 € 

� Stundung................................bis zu 4 Jahren und mit Erhe-
bung von Zinsen in unbegrenzter Höhe, ansonsten 5.000 € 

� Aussetzung der Vollziehung  ...........................5.000 € 
c) die Entscheidung über überplanmäßigen Ausgaben bis zu einem 

Betrag von 5.000 € und über außerplanmäßige Ausgaben bis zu 
einem Betrag von 5.000 € im Einzelfall, soweit sie unabweisbar 
sind und die Deckung gewährleistet ist (Art. 66 Abs. 1 Satz 1 
GO),  

d) der Abschluss von Verträgen, die Lieferungen und Leistungen an 
die Gemeinde zum Gegenstand haben, sowie die Wahrnehmung 
von Rechten und Pflichten der Gemeinde aus solchen Verträ-
gen, bis zu einer Wertgrenze von 5.000 €, 

e) der Abschluss sonstiger Rechtsgeschäfte, die Verpflichtungen 
der Gemeinde beinhalten, bis zu einer Wertgrenze von 5.000 €. 

f) die Entscheidung über die Nutzungsüberlassung von Räumen 
an Vereine und Verbände und über die Gewährung von Zuwen-
dungen jeweils im Rahmen von Richtlinien des Gemeinderats 
und bis zu einem Betrag von 5.000 € je Einzelfall, 



g) Aufnahme von Kassenkrediten im Rahmen des in der Haus-
haltssatzung bzw. Nachtragshaushaltssatzung festgesetzten 
Gesamtbetrages, 

h) nachträgliche Zinssenkung für aufgenommene Kredite, 
i) Annahme beantragter Zuwendungen ohne betragsmäßige Be-

grenzung, 
j) Vornahme von außerordentlichen Tilgungen ohne betragsmäßi-

ge Begrenzung, 
k) Entnahmen von und Zuführungen zu Rücklagen, 

3. in Grundstücksangelegenheiten: 
a) der Abschluss von Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäften 

über Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte bis zu einer 
Wertgrenze von 5.000 € im Einzelfall, 

b) die Abgabe von Erklärungen über dingliche Rechte ohne Wert-
grenze, 

c) der Abschluss von Miet- und Pachtverträgen, wenn die Gegen-
leistung 5.000 €, bei Verträgen mit Kündigungsrecht bezogen auf 
die früheste Kündigungsmöglichkeit, nicht übersteigt und die 
Verträge nicht auf mehr als 10 Jahre unkündbar abgeschlossen 
werden, 

d) die Messungsanerkennung und die Auflassung bei bereits ge-
nehmigten Verträgen, wenn die Abweichung nicht mehr als 
5.000 € beträgt, 

e) die Bewirtschaftung des Gemeindewalds. 
4. in allgemeinen Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten: 

a) Führung aller Passivprozesse der Gemeinde; bei Aktivprozes-
sen: die Abgabe von Prozesserklärungen einschließlich Klage-
erhebung, Einlegung von Rechtsmitteln und Abschluss von Ver-
gleichen, wenn die Verfahrenskosten, welche die Gemeinde zu 
tragen hat, voraussichtlich 5.000 € nicht übersteigt und die Ange-
legenheit keine grundsätzliche Bedeutung hat, 

b) Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskreises, soweit sie 
nicht dem Gemeinderat vorbehalten sind (§§ 3, 4) oder keine 
grundsätzliche Bedeutung haben, 

c) Entscheidungen über Anträge auf gastweisen Schulbesuch. 
5. in Bauangelegenheiten 

a) die Abgabe der Erklärung der Gemeinde nach Art. 64 Abs. 1 
Satz 1 Buchstabe c bzw. die Mitteilung nach Art. 64 Abs. 2 Satz 
2 BayBO, 

b) die Erklärung sowie die Mitteilung nach Art. 65 Abs. 2 BayBO, 
c) die Stellungnahme nach Art. 67 Abs. 1 Satz 2 BayBO und die Er-

teilung des gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 BauGB, 



d) Vollzug der §§ 19 – 28 und 123 – 135 Baugesetzbuch, soweit 
nicht Rechtsnormen Beschlussfassungen durch den Gemeinde-
rat vorschreiben, 

e) Nachbarzustimmungen zu behördlichen Anträgen, hier nicht nur 
in Bauangelegenheiten, 

f) Stellungnahmen nach Art. 15 Abs. 1 DSchG und Art. 7 Abs. 1 
BayAbgrG. 

(3) Bei wiederkehrenden Leistungen gilt die Wertgrenze von 250 € monatlich. 
(4) Soweit die Aufgaben nach den Absätzen 2 und 3 nicht unter Art. 37 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 1 GO fallen, werden sie hiermit dem ersten Bürgermeister gemäß 
Art. 37 Abs. 2 GO zur selbständigen Erledigung übertragen. 

§ 13  
Vertretung der Gemeinde nach außen 

(1) Die Befugnis des ersten Bürgermeisters zur Vertretung der Gemeinde nach 
außen bei der Abgabe und Entgegennahme von rechtserheblichen Erklärun-
gen (Art. 38 Abs. 1 GO) beschränkt sich auf den Vollzug der einschlägigen 
Beschlüsse des Gemeinderats, soweit der erste Bürgermeister nicht gemäß 
§§ 10 – 12 dieser Satzung zum selbständigen Handeln befugt ist. 

(2) Der erste Bürgermeister kann im Rahmen seiner Vertretungsbefugnis unter 
Beachtung des Art. 39 Abs. 2 GO anderen Personen Vollmacht zur Vertretung 
der Gemeinde erteilen. Zur Übertragung von Befugnissen auf Bedienstete im 
Sinne des Art. 39 Abs. 2 Halbsatz 2 GO wird die Zustimmung des Gemeinde-
rats hiermit allgemein erteilt. 

§ 14  
Abhalten von Bürgerversammlungen 

Der erste Bürgermeister beruft mindestens jährlich einmal, auf Verlangen des Ge-
meinderates auch öfter, Bürgerversammlungen ein (Art. 18 GO). Darüber hinaus hat 
der erste Bürgermeister innerhalb von drei Monaten eine Bürgerversammlung einzu-
berufen, wenn das von Gemeindebürgern unter Beachtung des Art. 18 Abs. 2 GO 
beantragt wird. Den Vorsitz in der Versammlung führt der erste Bürgermeister oder 
ein von ihm bestellter Vertreter. 

§ 15  
Sonstige Geschäfte 

Die Befugnisse des ersten Bürgermeisters, die außerhalb der Gemeindeordnung ge-
setzlich festgelegt sind (z.B. Wahrnehmung der standesamtlichen Geschäfte, Auf-
nahme von Nottestamenten usw.) bleiben unberührt. 

2. Stellvertretung 
§ 16  

Weitere Bürgermeister, weitere Stellvertreter, Aufgaben 
(1) Der erste Bürgermeister wird im Falle seiner Verhinderung vom zweiten Bür-

germeister und wenn auch dieser verhindert ist, vom dritten Bürgermeister 
vertreten. Für den Fall gleichzeitiger Verhinderung des ersten, zweiten und 
dritten Bürgermeisters obliegt die Stellvertretung des ersten Bürgermeisters 



dem an Lebensjahren ältesten dienstbereiten ehrenamtlichen Gemeinderats-
mitglied. 

(2) Der Stellvertreter übt im Verhinderungsfall die gesamten gesetzlichen und ge-
schäftsordnungsmäßigen Befugnisse des ersten Bürgermeisters aus. 

(3) Ein Fall der Verhinderung liegt vor, wenn die zu vertretende Person aus tat-
sächlichen oder rechtlichen Gründen, insbesondere wegen Abwesenheit, Ur-
laub, Krankheit, vorläufiger Dienstenthebung oder persönlicher Beteiligung 
nicht in der Lage ist, ihr Amt auszuüben. Ist die zu vertretende Person bei 
Abwesenheit gleichwohl dazu in der Lage, die Amtsgeschäfte auszuüben und 
bei Bedarf wieder rechtzeitig vor Ort zu sein, liegt ein Fall der Verhinderung 
nicht vor.  

(4) Der zu Vertretende hat seinen Stellvertreter grundsätzlich unverzüglich von 
seiner Verhinderung in Kenntnis zu setzen; zwingend immer dann, wenn die-
se länger als einen Tag dauert. 

B. Der Geschäftsgang 
I. Allgemeines 

§ 17  
Verantwortung für den Geschäftsgang 

(1) Gemeinderat und erster Bürgermeister sorgen für den ordnungsgemäßen 
Gang der Geschäfte, insbesondere für den Vollzug der gesetzlichen Vorschrif-
ten im eigenen und im übertragenen Wirkungskreis und für die Durchführung 
der gesetzmäßigen Anordnungen und Weisungen der Staatsbehörden. Sie 
schaffen die dazu erforderlichen Einrichtungen (Art. 56 Abs. 2, Art. 59 Abs. 1 
GO). 

(2) Eingaben und Beschwerden der Gemeindeeinwohner an den Gemeinderat 
(Art. 56 Abs. 3 GO) werden durch die Verwaltung vorbehandelt und sodann 
dem Gemeinderat vorgelegt. Eingaben, die in den Zuständigkeitsbereich des 
ersten Bürgermeisters fallen, erledigt dieser in eigener Zuständigkeit; er unter-
richtet den Gemeinderat, wenn und soweit das nach den Umständen der Ein-
gabe nicht unterbleiben kann. 

§ 18  
Sitzungen, Beschlussfähigkeit 

(1) Der Gemeinderat beschließt in Sitzungen (Art. 47 Abs. 1 GO). Eine Be-
schlussfassung durch mündliche Befragung außerhalb der Sitzungen oder im 
Umlaufverfahren ist ausgeschlossen. 

(2) Der Gemeinderat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder ordnungsge-
mäß geladen sind und die Mehrheit der Mitglieder anwesend und stimmbe-
rechtigt ist (Art. 47 Abs. 2 GO). 

(3) Wird der Gemeinderat zum zweiten Mal zur Verhandlung über denselben Ge-
genstand zusammengerufen, so ist er ohne Rücksicht auf die Zahl der Er-
schienen beschlussfähig. Bei der zweiten Einladung muss auf diese Bestim-
mung eigens hingewiesen werden (Art. 47 Abs. 3 GO). 

§ 19  
Öffentliche Sitzungen 



(1) Die Sitzungen des Gemeinderats sind öffentlich, soweit nicht Rücksichten auf 
das Wohl der Allgemeinheit oder berechtigte Ansprüche einzelner entgegen-
stehen (Art. 52 Abs. 2 GO). 

(2) Die öffentlichen Sitzungen des Gemeinderats sind allgemein zugänglich, so-
weit der für Zuhörer bestimmte Raum ausreicht. Soweit erforderlich, wird die 
Zulassung durch die Ausgabe von Platzkarten geregelt. Für die Medien ist 
stets eine angemessene Zahl von Plätzen freizuhalten. Rundfunk- und Fern-
sehaufnahmen bedürfen der Zustimmung des Vorsitzenden und des Gemein-
derats.  

(3) Zuhörer, welche die Ordnung der Sitzung stören, können durch den Vorsit-
zenden aus dem Sitzungssaal gewiesen werden (Art. 53 Abs. 1 GO). 

§ 20  
Nichtöffentliche Sitzungen 

(1) In nichtöffentlicher Sitzung werden in der Regel behandelt: 
1. Personalangelegenheiten in Einzelfällen, 
2. Rechtsgeschäfte in Grundstücksangelegenheiten, 
3. Angelegenheiten, die dem Sozial- oder Steuergeheimnis unterliegen, 
4. Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskreises, deren nichtöffent-

liche Behandlung im Einzelfall von der Aufsichtsbehörde verfügt ist, 
5. sonstige Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch Gesetz vorge-

schrieben oder nach der Natur der Sache erforderlich ist, 
6. Ehrungen. 

(2) Zu nichtöffentlichen Sitzungen können im Einzelfall durch Beschluss Perso-
nen, die dem Gemeinderat nicht angehören, hinzugezogen werden, wenn de-
ren Anwesenheit für die Behandlung des jeweiligen Beratungsgegenstandes 
erforderlich ist. 

(3) Die in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse gibt der erste Bürger-
meister der Öffentlichkeit bekannt, sobald die Gründe für die Geheimhaltung 
weggefallen sind (Art. 52 Abs. 3 GO). 

II. Vorbereiten der Sitzungen 
§ 21  

Einberufung 
(1) Der erste Bürgermeister beruft die Gemeinderatssitzungen ein, wenn die Ge-

schäftslage es erfordert oder wenn ein Viertel der Gemeinderatsmitglieder es 
schriftlich beantragt (Art. 46 Abs. 2 Sätze 2 und 3 GO). Im Fall des Art. 46 
Abs. 2 Satz 3 GO beruft er die Gemeinderatssitzung innerhalb einer Woche 
ab Eingang des Antrags bei ihm zu einem möglichst nahe liegenden Termin 
ein. 

(2) Die Sitzungen finden im Sitzungssaal des Rathauses Denklingen statt; sie be-
ginnen regelmäßig um 20.00 Uhr. In der Einladung (§ 23) kann im Einzelfall 
etwas anderes bestimmt werden. 

§ 22  
Tagesordnung 



(1) Der erste Bürgermeister setzt die Tagesordnung fest. Rechtzeitig eingegan-
gene Anträge von Gemeinderatsmitgliedern setzt der erste Bürgermeister 
möglichst auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung. Eine materielle Vorprü-
fung findet nicht statt. 

(2) In der Tagesordnung sind die Beratungsgegenstände einzeln und inhaltlich 
konkretisiert zu benennen, damit es den Gemeinderatsmitgliedern ermöglicht 
wird, sich auf die Behandlung der jeweiligen Gegenstände vorzubereiten. 

(3) Die Tagesordnung für öffentliche Sitzungen ist jeweils unter Angabe von Ort 
und Zeit der Sitzung spätestens am dritten Tag vor der Sitzung der Öffentlich-
keit durch Anschlag an den drei Gemeindetafeln bekannt zu geben (Art. 52 
Abs. 1 GO). Die Tagesordnung nichtöffentlicher Sitzungen wird nicht bekannt 
gegeben. 

§ 23  
Form und Frist für die Ladung 

(1) Die Gemeinderatsmitglieder werden schriftlich unter Beifügung der Tagesord-
nung zu den Sitzungen eingeladen. Die Tagesordnung kann bis spätestens 
zum Ablauf des dritten Tages vor der Sitzung nachgereicht oder ergänzt wer-
den. Der Tagesordnung sollen weitere Unterlagen beigefügt werden, wenn 
und soweit das sachdienlich ist. 

(2) Die Ladungen sind spätestens vier Tage vor der Sitzung mit einfachem Brief 
zur Post zu geben. Diese Frist kann in dringenden Fällen auf drei Tage ver-
kürzt werden. Der Sitzungstag und der Tag der Postaufgabe werden bei der 
Berechnung der Frist nicht mitgerechnet. 

§ 24  
Anträge 

(1) Anträge, die ein Gemeinderatsmitglied stellt und die in einer Sitzung behan-
delt werden sollen, sind schriftlich zu stellen und kurz zu begründen. Sie sind 
spätestens fünf Tage vor der Sitzung beim ersten Bürgermeister einzureichen. 
Soweit ein Antrag Ausgaben verursacht, die im Haushaltsplan nicht vorgese-
hen sind, soll er gleichzeitig Deckungsvorschläge enthalten. Falls Anträge den 
Erfordernissen der Sätze 1 bis 2 entsprechen, müssen sie zur nächsten Sit-
zung auf die Tagesordnung gesetzt werden; Anträge, die diesen Erfordernis-
sen nicht entsprechen, werden nicht behandelt. 

(2) Die Aufnahme nachträglicher Tagesordnungspunkte in die Tagesordnung und 
die Behandlung von Anträgen von Gemeinderatsmitgliedern, die den Erfor-
dernissen des Absatzes 1 Sätze 1 mit 2 nicht entsprechen oder erst unmittel-
bar vor oder während der Sitzung gestellt werden, ist nur möglich, wenn fol-
gende Voraussetzungen erfüllt sind: 
1. Ermittlungen und Prüfungen, Beiziehung von Akten, Befragung nicht 

anwesender Sachbearbeiter sind nicht erforderlich. 
 
und 

2. Es sind alle Gemeinderatsmitglieder anwesend und alle sind mit der 
Behandlung des Punktes einverstanden. 

(3) Das Vorliegen der Voraussetzungen der Buchstaben a) und b) ist nicht not-
wendig, wenn die Angelegenheit objektiv dringend ist. Der Gemeinderat ent-



scheidet, ob Dringlichkeit vorliegt. Dabei ist eine Sache aber nur dann objektiv 
dringend, wenn ohne sofortige Behandlung des Antrages erhebliche Nachteile 
für die Allgemeinheit oder für einzelne drohen. 

(4) Während der Sitzung gestellte Anträge zur Geschäftsordnung oder einfache 
Sachanträge, wie Nichtbefassungsanträge, Änderungsanträge, Zurückziehung 
eines Antrags und ähnliches bedürfen nicht der Schriftform. 

III. Sitzungsverlauf 
§ 25  

Eröffnung der Sitzung 
(1) Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung. Er stellt die ordnungsgemäße Ladung 

der Gemeinderatsmitglieder sowie die Beschlussfähigkeit des Gemeinderats 
fest und erkundigt sich nach Einwänden gegen die Tagesordnung. Ferner 
lässt er über die Genehmigung der Niederschrift über die vorangegangene öf-
fentliche Sitzung, falls sie mit der Einladung verschickt wurde, abstimmen.  

(2) Die Niederschrift über die vorangegangene nichtöffentliche Sitzung wird als 
erster Tagesordnungspunkt des nichtöffentlichen Teils vorgelesen. Der Vorsit-
zende lässt anschließend über deren Genehmigung abstimmen. 

§ 26  
Eintritt in die Tagesordnung 

(1) Die einzelnen Tagesordnungspunkte werden in der in der Tagesordnung fest-
gelegten Reihenfolge behandelt. Durch Beschluss können Tagesordnungs-
punkte von der Tagesordnung abgesetzt, die Reihenfolge der Tagesordnung 
geändert und nachträglich Tagesordnungspunkte in die Tagesordnung aufge-
nommen werden; § 24 bleibt unberührt. Diejenigen Tagesordnungspunkte, de-
ren Beratung von einem Viertel der Gemeinderatsmitglieder gefordert worden 
ist (§ 21), können nicht von der Tagesordnung abgesetzt werden. 

(2) Soll ein Tagesordnungspunkt in nichtöffentlicher Sitzung behandelt werden (§ 
20), so wird darüber vorweg unter Ausschluss der Öffentlichkeit beraten und 
entschieden (Art. 52 Abs. 2 Satz 2 GO). Wird von vornherein zu einer nichtöf-
fentlichen Sitzung eingeladen, gilt die Behandlung in nichtöffentlicher Sitzung 
als gebilligt, wenn und soweit nicht der Gemeinderat anders entscheidet; dies 
gilt auch für die Fälle, bei denen eine Sitzung aus einem öffentlichen und ei-
nem nichtöffentlichen Teil besteht; hierbei wird über Sitzungsgegenstände, die 
in nichtöffentlicher Sitzung behandelt werden, nach den Sitzungsgegenstän-
den der öffentlichen Sitzung beraten und abgestimmt. Über Abweichungen 
beschließt der Gemeinderat.  

(3) Der Vorsitzende oder eine von ihm mit der Berichterstattung beauftragte Per-
son trägt den Sachverhalt der einzelnen Tagesordnungspunkte vor und erläu-
tert ihn. Anstelle des mündlichen Vortrags kann auf schriftliche Vorlagen ver-
wiesen werden. 

(4) Zu Tagesordnungspunkten, die in einem Ausschuss vorbehandelt worden 
sind, ist der Beschluss des Ausschusses bekannt zu geben. 

(5) Soweit erforderlich, könnten auf Anordnung des Vorsitzenden oder auf Be-
schluss des Gemeinderats Sachverständige zugezogen und gutachtlich ge-
hört werden. Entsprechendes gilt für sonstige sachkundige Personen. 



§ 27  
Beratung der Sitzungsgegenstände 

(1) Nach der Berichterstattung, gegebenenfalls nach dem Vortrag der Sachver-
ständigen, eröffnet der Vorsitzende die Beratung. 

(2) Mitglieder des Gemeinderats, die nach den Umständen annehmen müssen, 
von der Beratung und Abstimmung zu einem bestimmten Punkt der Tages-
ordnung wegen persönlicher Beteiligung (Art. 49 Abs. 1 GO) ausgeschlossen 
zu sein, haben dies vor Beginn der Beratung dem Vorsitzenden unaufgefor-
dert mitzuteilen. Entsprechendes gilt, wenn Anhaltspunkte dieser Art während 
der Beratung erkennbar werden. Das wegen persönlicher Beteiligung ausge-
schlossene Mitglied hat während der Beratung und Abstimmung seinen Platz 
am Beratungstisch zu verlassen; es kann bei öffentlicher Sitzung im Zuhörer-
raum Platz nehmen, bei nichtöffentlicher Sitzung verlässt es den Raum. 

(3) Sitzungsteilnehmer dürfen das Wort nur ergreifen, wenn es ihnen vom Vorsit-
zenden erteilt wird. Der Vorsitzende erteilt das Wort in der Reihenfolge der 
Wortmeldungen; er kann es wiederholt erteilen. Bei gleichzeitiger Wortmel-
dung entscheidet der Vorsitzende über die Reihenfolge. Bei Wortmeldungen 
„zur Geschäftsordnung“ ist das Wort außer der Reihe sofort zu erteilen. Zuhö-
rern kann das Wort nicht erteilt werden. 

(4) Die Redner sprechen von ihrem Platz aus; sie richten ihre Rede an den Ge-
meinderat. Die Redebeiträge müssen sich auf den jeweiligen Tagesordnungs-
punkt beziehen; Abweichungen vom Thema sind zu vermeiden. 

(5) Während der Beratung über einen Antrag sind nur zulässig: 
1. Anträge zur Geschäftsordnung, 
2. Zusatz- oder Änderungsanträge oder Anträge auf Zurückziehung des 

zu beratenden Antrags. 
 

Über Anträge zur Geschäftsordnung ist sofort abzustimmen; eine Beratung zur 
Sache selbst findet insoweit nicht statt. Über Änderungsanträge ist in der Re-
gel sofort zu beraten und abzustimmen. 

(6) Wenn keine Wortmeldungen mehr vorliegen, können Antragsteller, Berichter-
statter und sodann der Vorsitzende eine Schlussäußerung abgeben. Die Be-
ratung wird vom Vorsitzenden geschlossen. 

(7) Redner, die gegen die vorstehenden Regeln verstoßen, ruft der Vorsitzende 
zur Ordnung und macht sie auf den Verstoß aufmerksam. Bei weiteren Ver-
stößen kann ihnen der Vorsitzende das Wort entziehen. 

(8) Mitglieder, die die Ordnung fortgesetzt erheblich stören, können vom Vorsit-
zenden von der Sitzung ausgeschlossen werden; hierzu gilt die Zustimmung 
des Gemeinderats (Art. 53 Abs. 1 Satz 3 GO) als erteilt, wenn sich aus der 
Mitte des Gemeinderates kein Widerspruch erhebt. Über den Ausschluss von 
weiteren Sitzungen entscheidet der Gemeinderat (Art. 53 Abs. 2 GO). 

(9) Der Vorsitzende kann die Sitzung unterbrechen oder aufheben, falls Ruhe und 
Ordnung im Sitzungssaal auf andere Weise nicht wiederhergestellt werden 
können. Eine unterbrochene Sitzung ist spätestens am nächsten Tag fortzu-
führen; einer neuerlichen Einladung hierzu bedarf es nicht. Die Beratung ist an 



dem Punkt fortzusetzen, an dem die Sitzung unterbrochen wurde. Der Vorsit-
zende gibt Zeit und Ort der Fortsetzung bekannt. 

§ 28  
Abstimmung 

(1) Nach Durchführung der Beratung oder nach Annahme eines Antrags auf 
„Schluss der Beratung“ schließt der Vorsitzende die Beratung und lässt über 
den Beratungsgegenstand abstimmen. Er vergewissert sich zuvor, ob die Be-
schlussfähigkeit (§ 25 Satz 3) gegeben ist. 

(2) Stehen mehrere Anträge zur Abstimmung, so wird über sie in der nachste-
henden Reihenfolge abgestimmt: 
1. Anträge zur Geschäftsordnung (§ 27 Abs. 5 Satz 2 bleibt unberührt),  
2. Anträge, die mit dem Beschluss eines Ausschusses übereinstimmen; 

über sie ist vor allen anderen Anträgen zum gleichen Beratungsgegen-
stand abzustimmen, 

3. weitergehende Anträge; das sind die Anträge, die voraussichtlich einen 
größeren Aufwand erfordern oder einschneidendere Maßnahmen zum 
Gegenstand haben, 

4. früher gestellte Anträge vor später gestellten, sofern der spätere Antrag 
nicht unter die Nummern 1 – 3 fällt. 

(3) Grundsätzlich wird über jeden Antrag insgesamt abgestimmt. Über einzelne 
Teile eines Antrags wird getrennt abgestimmt, wenn dies beschlossen wird 
oder der Vorsitzende eine Teilung vornimmt. 

(4) Vor der Abstimmung soll der Antrag verlesen werden. Der Vorsitzende formu-
liert die zur Abstimmung anstehende Frage so, dass sie mit „Ja“ oder „Nein“ 
beantwortet werden kann. Grundsätzlich wird in der Reihenfolge „Ja“ – „Nein“ 
abgestimmt. 

(5) Beschlüsse werden in offener Abstimmung durch Handaufheben oder auf Be-
schluss des Gemeinderats durch namentliche Abstimmung mit einfacher 
Mehrheit der Abstimmenden gefasst, soweit nicht im Gesetz eine besondere 
Mehrheit vorgeschrieben ist. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt 
(Art. 51 Abs. 1 GO). Kein Mitglied des Gemeinderats darf sich der Stimme 
enthalten (Art. 48 Abs. 1 Satz 2 GO). 

(6) Die Stimmen sind, soweit erforderlich, durch den Vorsitzenden zu zählen. Das 
Abstimmungsergebnis ist unmittelbar nach der Abstimmung bekannt zu ge-
ben; dabei ist festzustellen, ob der Antrag angenommen oder abgelehnt ist. 

(7) Über einen bereits zur Abstimmung gebrachten Antrag kann in derselben Sit-
zung die Beratung und Abstimmung nicht nochmals aufgenommen werden, 
wenn nicht deren sofortige Wiederholung durch alle Mitglieder verlangt wird, 
die an der Abstimmung teilgenommen haben. In einer späteren Sitzung kann, 
soweit gesetzlich nichts anderes hervorgeht, ein bereits zur Abstimmung ge-
brachter Beratungsgegenstand insbesondere dann erneut behandelt werden, 
wenn neue Tatsachen oder neue gewichtige Gesichtspunkte vorliegen und 
der Beratungsgegenstand ordnungsgemäß auf die Tagesordnung gesetzt 
wurde. 

§ 29  



Wahlen 
(1) Für Entscheidungen des Gemeinderats, die in der Gemeindeordnung oder in 

anderen Rechtsvorschriften als Wahlen bezeichnet werden, gilt Art. 51 Abs. 3 
GO, soweit in anderen Rechtsvorschriften nichts Abweichendes bestimmt ist. 

(2) Wahlen werden in geheimer Abstimmung mit Stimmzetteln vorgenommen. 
Ungültig sind insbesondere Neinstimmen, leere Stimmzettel und solche 
Stimmzettel, die den Namen des Gewählten nicht eindeutig ersehen lassen 
oder aufgrund von Kennzeichen oder ähnlichem das Wahlgeheimnis verletzen 
können. 

(3) Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen er-
hält. Ist mindestens die Hälfte der abgegebenen Stimmen ungültig, ist die 
Wahl zu wiederholen. Ist die Mehrheit der abgegebenen Stimmen gültig und 
erhält keiner der Bewerber mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen 
Stimmen, findet Stichwahl unter den beiden Bewerbern mit den höchsten 
Stimmenzahlen statt. Haben im ersten Wahlgang mehr als zwei Bewerber die 
gleiche höchste Stimmenzahl, wird die Wahl wiederholt. Haben mehrere Be-
werber die gleiche zweithöchste Stimmenzahl, entscheidet das Los darüber, 
wer von ihnen in die Stichwahl kommt. Bei Stimmengleichheit in der Stichwahl 
entscheidet gleichfalls das Los. 

§ 30  
Anfragen 

Die Gemeinderatsmitglieder können in jeder Sitzung nach Erledigung der Tagesord-
nung an den Vorsitzenden Anfragen über solche Gegenstände richten, die nicht auf 
der Tagesordnung stehen. Nach Möglichkeit sollen solche Anfragen sofort durch den 
Vorsitzenden oder anwesende Gemeindebedienstete beantwortet werden. Ist das 
nicht möglich, so werden sie in der nächsten Sitzung oder schriftlich beantwortet. Ei-
ne Aussprache über Anfragen findet in der Sitzung nicht statt. 

§ 31  
Beendigung der Sitzung 

Nach Behandlung der Tagesordnung und etwaiger Anfragen schließt der Vorsitzende 
die Sitzung. 

IV. Sitzungsniederschrift 
§ 32  

Form und Inhalt 
(1) Über die Sitzungen des Gemeinderats werden Niederschriften gefertigt, deren 

Inhalt sich nach Art. 54 Abs. 1 GO richtet. Die Niederschriften sind jahrgangs-
weise zu binden. 

(2) Als Hilfsmittel für das Anfertigen der Niederschrift können Tonbandaufnahmen 
gefertigt werden. Das Tonband ist unverzüglich nach Genehmigung der Nie-
derschrift zu löschen und darf Außenstehenden nicht zugänglich gemacht 
werden. 

(3) Ist ein Mitglied des Gemeinderats bei einer Beschlussfassung abwesend, so 
ist dies in der Niederschrift besonders zu vermerken. Haben Mitglieder einem 
Beschluss nicht zugestimmt, so können sie verlangen, dass dies vermerkt 
wird (Art. 54 Abs. 1 Satz 3 GO). 



(4) Die Niederschrift ist vom Vorsitzenden und vom Schriftführer zu unterzeichnen 
und vom Gemeinderat zu genehmigen (Art. 54 Abs. 2 GO). 

(5) Neben der Niederschrift werden Anwesenheitslisten geführt. 
§ 33  

Einsichtnahme, Abschrifterteilung 
(1) In die Niederschriften über öffentliche Sitzungen können alle Gemeindebürger 

Einsicht nehmen (Art. 54 Abs. 3 Satz 2 GO). 
(2) Gemeinderatsmitglieder können jederzeit die Niederschriften über öffentliche 

und nichtöffentliche Sitzungen einsehen und sich Abschriften der in öffentli-
cher Sitzung gefassten Beschlüsse erteilen lassen (Art 54 Abs. 3 Satz 1 GO). 
Abschriften von Beschlüssen, die in nichtöffentlicher Sitzung gefasst wurden, 
können sie verlangen, wenn die Gründe für die Geheimhaltung weggefallen 
sind (Art. 52 Abs. 3 i.V.m. Art. 54 Abs. 3 Satz 1 GO). 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Niederschriften früherer Wahlzeiten. 
(4) In Rechnungsprüfungsangelegenheiten können die Gemeinderatsmitglieder 

jederzeit die Berichte über die Prüfungen einsehen (Art. 102 Abs. 5 GO); Ab-
schriften werden nicht erteilt. 

V. Geschäftsgang der Ausschüsse 
§ 34  

Anwendbare Bestimmungen 
(1) Für den Geschäftsgang der Ausschüsse gelten die §§ 17 bis 33 sinngemäß. 

Sitzungen vorberatender Ausschüsse sind über § 20 hinaus nichtöffentlich, 
wenn zwei Ausschussmitglieder es beantragen. Gemeinderatsmitglieder, die 
einem Ausschuss nicht angehören, erhalten die Ladungen zu den Sitzungen 
nebst Tagesordnung nachrichtlich.  

(2) Mitglieder des Gemeinderats können auch in nichtöffentlicher Sitzung eines 
Ausschusses, dem sie nicht angehören, als Zuhörer anwesend sein. Ein Mit-
spracherecht steht ihnen ebenso wie in öffentlicher Sitzung nicht zu. Berät ein 
Ausschuss über den Antrag eines Gemeinderatsmitglieds, das diesem Aus-
schuss nicht angehört, so gibt der Ausschuss dem Antragsteller Gelegenheit, 
seinen Antrag mündlich zu begründen. 

VI. Bekanntmachung von Satzungen und Verordnungen 
§ 35  

Art der Bekanntmachung 
(1) Satzungen und Verordnungen werden dadurch amtlich bekannt gemacht, 

dass sie in der Verwaltung der Gemeinde zur Einsichtnahme niedergelegt 
werden und die Niederlegung durch Anschlag an den Gemeindetafeln be-
kannt gemacht wird. Der Anschlag wird an den Gemeindetafeln erst ange-
bracht, wenn die Satzung oder Verordnung in der Verwaltung niedergelegt ist. 
Er wird an allen Gemeindetafeln angebracht und frühestens nach 14 Tagen 
wieder abgenommen. Es wird schriftlich festgehalten, wann der Anschlag an-
gebracht und wann er wieder abgenommen wurde; dieser Vermerk wird zu 
den Akten genommen. 



(2) Wird eine Satzung oder Verordnung ausnahmsweise aus wichtigem Grund 
auf eine andere in Art. 26 Abs. 2 GO bezeichnete Art amtlich bekannt ge-
macht, so wird hierauf durch Anschlag an allen Gemeindetafeln hingewiesen. 

(3) Die Gemeinde unterhält folgende Gemeindetafeln: 
1. Denklingen – Gemeindekanzlei 
2. Epfach – Kriegerdenkmal 
3. Dienhausen – Bushaltestelle 

C. Schlussbestimmungen 
§ 36  

Inkrafttreten 


